Anlage 2: Vereinbarung fur Institutsambulanzen gemaR § 118 Absatz 3 SGB V

Anlage 2: Vereinbarung fur Institutsambulanzen gemal § 118 Absatz 3 SGB V

Aus Grinden der Lesbarkeit wird meist nur eine Form der Personenbezeichnung
gewahlt. Hiermit sind selbstversténdlich auch alle anderen Formen gemeint.

(1)

(2)

3)

(4)

()

(1)

§ 1 Gegenstand und Ziele

Institutsambulanzen nach 8§ 118 Absatz 3 SGB V erfillen einen spezifischen
Versorgungsauftrag fir psychisch Kranke, die wegen der Art, Schwere oder
Dauer ihrer Erkrankung eines besonderen ambulanten, krankenhausnahen
Versorgungsangebotes bedirfen. Das Angebot der Institutsambulanzen nach
§118 Absatz3 SGBV richtet sich mit qualitativ hochwertigen
multiprofessionellen Behandlungsangeboten an eine Gruppe Kranker, die von
anderen vertragsarztlichen Versorgungsangeboten, insbesondere von
niedergelassenen Vertragsarzten und Vertragspsychotherapeuten sowie
Medizinischen Versorgungszentren, nicht erfolgreich behandelt werden
kénnen.

Die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V soll auch dazu beitragen,
Krankenhausaufnahmen zu vermeiden bzw. stationare Behandlungszeiten zu
verkurzen und Behandlungsablaufe durch ambulante Behandlungsalternativen
am Krankenhaus zu optimieren.

Es ist nicht Ziel der Ermachtigung von Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3
SGB V, neben ambulanter aul3erklinischer Versorgung zusatzliche Angebote im
Sinne von Doppelstrukturen aufzubauen. Der Versorgungsauftrag von
Institutsambulanzen nach § 118 Absatz3 SGBYV umfasst daher keine
Leistungen des Krankenhauses nach § 75 Absatz 1a Satz 6 SGB V.

Die Vereinbarung im Sinne dieser Anlage 2 konkretisiert den
Versorgungsauftrag der Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3 SGB V, um
eine systemkonforme Koordination der Versorgungsebenen im Bereich der
ambulanten psychosomatischen Versorgung zu gewahrleisten.

Die in der Vereinbarung im Sinne dieser Anlage 2 geregelten vertraglichen
Vorgaben sind zu erfillen und entsprechend nachzuweisen.

§ 2 Einrichtungen und Erméachtigung

Ermé&chtigt im Sinne der Vereinbarung im Sinne dieser Anlage 2 sind
psychosomatische Krankenh&user sowie psychiatrische Krankenhauser und
Allgemeinkrankenhduser mit  selbststandigen, fachérztlich geleiteten
psychosomatischen Abteilungen (nachfolgend: Einrichtung), die nicht zur
ambulanten psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung nach
8§ 118 Absatz 1 oder 2 SGB V ermachtigt sind und die Voraussetzungen nach
8§ 3 erfillen.
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(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

Eine ambulante psychosomatische Versorgung durch die Einrichtung ist dann
als bedarfsgerecht anzusehen, wenn die Institutsambulanz nach 8§ 118
Absatz 3 SGB V eine zentrale Versorgungsfunktion wahrnimmt. Eine zentrale
Versorgungsfunktion kann die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V
nur dann wahrnehmen, wenn sie die Anforderungen nach 8 3 erfullt.

Vor erstmaliger Leistungserbringung erfolgt ein Nachweis der Einrichtung Uber
die Erfullung der Voraussetzungen nach § 3 an die jeweiligen Landesverbénde
der Krankenkassen und die Ersatzkassen.

Sofern die Voraussetzungen nach §3 nicht mehr vorliegen, ist dies
unverzuglich den jeweiligen Landesverbanden der Krankenkassen und den
Ersatzkassen mitzuteilen. Eine Leistungserbringung kann von den
Krankenkassen und Vertragspartnern bis zur Erfullung der Anforderungen und
erneutem Nachweis dessen ausgesetzt werden.

Bei einer Ermachtigung im Sinne des Absatzes 1 erfolgt eine entsprechende
Information durch die Einrichtung an den jeweils zustandigen
Zulassungsausschuss.

§ 3 Strukturelle Mindestanforderungen

Die Institutsambulanz nach 8§ 118 Absatz 3 SGB V muss unter der arztlichen
Leitung eines Facharztes fur Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
stehen.

Um eine breit gefacherte Fachkompetenz zu gewébhrleisten, missen eine
internistische sowie mindestens eine weitere spezifische somatische
facharztliche Kompetenz in der Einrichtung zur Verfiigung stehen. Dies ist durch
entsprechende Fachabteilungen in der Einrichtung oder durch Arzte mit
abgeschlossener  entsprechender  fachéarztlicher  Weiterbildung Zu
gewahrleisten.

Zur Sicherstellung einer multiprofessionellen Behandlung missen Vertreter der

folgenden Berufsgruppen in der Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V

zur Verfiigung stehen:

a) Facharzt fir Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

b) Psychologischer Psychotherapeut,

c) Krankenpfleger,

d) Sozialpddagoge (inkl. Sozialarbeiter, Heilpddagogen),

e) mindestens zwei verschiedene Spezialtherapeuten (z. B. Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten, Logopéden, Arbeits- und Beschéftigungstherapeuten
und Kreativtherapeuten).

Das Personal nach Absatz 3 lit. ¢ bis e muss spatestens ab dem 1. Januar 2022
jeweils Uber eine mindestens zweijdhrige einschlagige Berufserfahrung im
Bereich Psychiatrie/Psychosomatik/Psychotherapie verfigen.

Die erforderlichen Fachkrafte stehen in angemessener Zahl zur Verfugung.
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(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(@)

(1)

Die apparative Ausstattung der Einrichtung ermdoglicht die Diagnostik und
Behandlung der Patientengruppe gemald § 4 oder stellt eine Nutzung uber
entsprechende Kooperationsvertrage sicher.

Die rdumliche Ausstattung der Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V
ermdglicht die Diagnostik und Behandlung der Patientengruppe gemaf § 4.
Insbesondere sind ausreichend raumliche Kapazitaten fur Einzel- und
Gruppeninterventionen vorzuhalten.

Der Zugang und die Raumlichkeiten fir die Patientenbetreuung und
-untersuchung sind behindertengerecht. Barrierefreiheit ist gewahrleistet.

Die Einrichtung verfigt aulRerhalb der regularen Dienstzeiten der
Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V Uber einen Notfalldienst fur die
Patientengruppe gemalf § 4.

§ 4 Patientengruppe

Die Gruppe psychisch Kranker, die wegen der Art ihrer Erkrankung einer
spezifischen ambulanten Behandlung bedarf, umfasst Patienten, bei denen
gegenwartig eine Erkrankung aus der Diagnoseliste | nach Anhang 1 vorliegt
und eine begleitende, damit pathogenetisch verbundene somatische Diagnose
besteht, die eine Kombinationsbehandlung beider Erkrankungsanteile erfordert.
Bei Erkrankungen der Diagnoseliste Il nach Anhang 1 ist abweichend keine
begleitende, damit verbundene somatische Diagnose erforderlich.

Fur die Gruppe psychisch Kranker nach Absatz 1 ist eine Behandlung indiziert,
wenn die Schwere und Dauer ihrer Erkrankung einer spezifischen ambulanten
Behandlung in der Institutsambulanz nach 8 118 Absatz 3 SGB V bedirfen, well
diese durch andere vertragsarztliche Versorgungsangebote, insbesondere
niedergelassene Vertragsarzte und Vertragspsychotherapeuten oder
Medizinische Versorgungszentren, nicht erfolgreich behandelt werden kdnnen.

8 5 Inanspruchnahme und Zugang

Zur Abgrenzung des Versorgungsauftrages und zur Vermeidung medizinisch
nicht gerechtfertigter Leistungsausweitungen darf fir die Patientengruppe nach
8 4 eine Behandlung in der Institutsambulanz nach 8§ 118 Absatz 3 SGB V nur
erfolgen, wenn mindestens eine der folgenden Zugangsvoraussetzungen erfullt
ist:

1. Fir die Inanspruchnahme einer Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3
SGBV gilt das Erfordernis einer facharztlichen Uberweisung. Zur
Sicherstellung einer strukturierten Vorbehandlung hat eine Uberweisung
durch den die mal3gebliche Erkrankung behandelnden Facharzt fur
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, den Facharzt fir
Psychiatrie und Psychotherapie oder den &rztlichen Psychotherapeuten
zu erfolgen. Eine erneute facharztliche Uberweisung ist ein Jahr nach
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

Behandlungsbeginn in der Einrichtung erforderlich und bei Fortdauern
der Behandlung nach jedem Jahr erneut einzuholen.

2. Zur Verklrzung von stationdren Behandlungszeiten und zur Sicherung
des Behandlungserfolges kann im Ausnahmefall nach Entlassung aus
der psychiatrischen oder psychosomatischen stationdren Behandlung
bei direkter Uberleitung in die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3
SGB V auf die facharztliche Uberweisung nach Nr. 1 verzichtet werden,
wenn die Behandlungsleistungen nicht durch niedergelassene
Vertragsarzte und Vertragspsychotherapeuten oder Medizinische
Versorgungszentren erbracht werden konnen. Die maximale
Behandlungsdauer ohne Vorliegen einer facharztlichen Uberweisung
betragt in diesen Fallen sechs Monate.

Die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V hat bei jedem Patienten zu
Beginn der Behandlung und mindestens halbjahrlich zu prifen, ob und inwieweit
die Behandlung in der Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V weiterhin
erforderlich ist und ob eine Weiterbehandlung durch niedergelassene
Vertragsarzte und  Vertragspsychotherapeuten  oder  Medizinische
Versorgungszentren erfolgen kann. Die Ergebnisse der Prifung finden Eingang
in die Patientendokumentation und in die Therapieberichte gemafl 8§ 10
Absatz 2.

Eine Behandlung in einer Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V st

ausgeschlossen bei:

- einer  vollstationaren, stationsaquivalenten oder teilstationdren
Krankenhausbehandlung gemafl 8§39 SGBV oder Malinahmen zur
medizinischen Rehabilitation gemaR § 40 SGB V,

- bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren.

8§ 6 Behandlungsangebot

Die Institutsambulanz nach 8§ 118 Absatz 3 SGB V halt ein hochspezialisiertes
und multiprofessionelles Behandlungsangebot vor, das der Patientengruppe
gemal 8§ 4 und dem spezifischen Versorgungsauftrag gemalf 8§ 1 gerecht wird.

Die Diagnosestellung und leitende Therapieentscheidungen in der
Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V kénnen nur von einem Facharzt
mit abgeschlossener Weiterbildung in Psychosomatischer Medizin und
Psychotherapie getroffen werden.

Arzte in Weiterbildung zum Facharzt fir Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie kdnnen entsprechend dem Stand ihrer Weiterbildung unter
Verantwortung eines Facharztes fur Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie an der arztlichen Behandlung nach Absatz 1 beteiligt werden.

In einem individualisierten Behandlungsplan werden aufbauend auf den
Ergebnissen der Diagnostik und der Indikationsstellung die daraus abgeleiteten
BehandlungsmalRnahmen und Therapieziele festgelegt. Vorbefunde,
insbesondere durch den niedergelassenen Vertragsarzt,
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

Vertragspsychotherapeut oder das Medizinische Versorgungszentrum oder der
stationéaren Vorbehandlung sind bei der Diagnose- und Indikationsstellung
heranzuziehen.

Im Rahmen eines individualisierten Behandlungsplans kann die
psychotherapeutische Behandlung von einem éarztlichen Psychotherapeuten
oder einem psychologischen Psychotherapeuten mit Fachkundenachweis
durchgefthrt werden.

Das Behandlungsangebot der Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V

umfasst das gesamte Behandlungsspektrum psychosomatischer Diagnostik

und Therapie entsprechend dem allgemein anerkannten Stand der

medizinischen Erkenntnisse. Hierzu gehéren insbesondere:

- psychosomatische und bio-psycho-soziale Diagnostik (psychologische,
psychometrische und psychopathologische Diagnostik),

- psychosomatische/psychotherapeutische Einzel- und Gruppen-
interventionen,

- psychoedukative Einzel- und Gruppeninterventionen,

- Einbezug von Bezugspersonen in die Behandlung,

- somatische Behandlung,

- pflegerische Interventionen,

- Spezialtherapien,

- Physiotherapie,

- sozialarbeiterische Betreuung,

- Psychopharmakotherapie,

- Interventionsmaglichkeiten bei psychosomatischen und somato-psychischen
Krisen,

- nonverbale und Ubende Therapieverfahren.

Das Behandlungsangebot der Institutsambulanzen nach § 118 Absatz 3 SGB V
kann durch Komplexleistungen nach Anhang 2 erganzt werden.

Die ausschlie3liche psychotherapeutische Behandlung mit Leistungen im Sinne
der Kurz- und Langzeittherapie der Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses iUber die Durchfihrung der Psychotherapie
(Psychotherapie-Richtlinie) entspricht nicht den Anforderungen dieser
Vereinbarung.

Die Institutsambulanz nach 8§ 118 Absatz3 SGBV fuhrt regelmaRig
multiprofessionelle und ggf. auch interdisziplinare Fallbesprechungen im
Rahmen eines individualisierten Behandlungsplanes mit Einbeziehung der
beteiligten Berufsgruppen zur individuellen Behandlungsplanung durch.

Die Institutsambulanz nach 8§ 118 Absatz3 SGBV gewabhrleistet eine
regelmallige Intervision und Supervision.

8 7 Dokumentation

Die Dokumentation der erbrachten Leistungen erfolgt entsprechend der PIA-
Dokumentations-Vereinbarung gemald § 295 Absatz 1b Satz 4 SGB V (PIA-
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(2)

3)

Doku-Vereinbarung). In der PIA-Doku-Vereinbarung sind zusatzliche
Leistungsschlissel fur den Zugang (Anschlussbehandlung nach stationdarem
Aufenthalt/Uberweisung) und den Ubergang in die vertragséarztliche Versorgung
ZuU erganzen.

Die fur die Erkrankung nach 8§ 4 Absatz 1 fihrende Behandlungsdiagnose ist zu
kennzeichnen. Eine begleitende pathogenetisch verbundene somatische
Diagnose ist ebenfalls zu kennzeichnen.

Der schwere Krankheitsverlauf ist durch eine standardisierte Erhebung des
psychosozialen Funktionsniveaus mit dem Erfassungsinstrument ,Global
Assessment of Functioning®“ (GAF) zu Beginn der Behandlung und im Behand-
lungsverlauf alle sechs Monate zu erheben, in der Patientendokumentation zu
dokumentieren und im Struktur- und Leistungsbericht gemaf § 9 zu Ubermitteln.

8§ 8 Qualitatsberichte

Die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V veroffentlicht die Leistungen im
Qualitatsbericht der Krankenhduser nach den Vorgaben des Gemeinsamen
Bundesausschusses.

(1)

(2)

3)

8 9 Nachweisverfahren

Der Nachweis zur Erfullung der vertraglichen Vorgaben erfolgt durch die
Einrichtung bis zum 31. Marz des Folgejahres Uber einen Struktur- und
Leistungsbericht nach Anhang 3 an die Landesverbénde der Krankenkassen
und an die Ersatzkassen und an den Auftragnehmer nach Absatz 2. Der Bericht
umfasst die gem&fR Anhang 3 dokumentationspflichtigen Leistungen der
Institutsambulanz  nach 8118 Absatz3 SGBV aller gesetzlich
krankenversicherten Patienten des vorangegangenen Kalenderjahres.

Die Vertragspartner der Vereinbarung beauftragen gemeinsam die Erstellung
von Bundesauswertungen fur die Jahre 2020 bis 2025 auf Basis der Struktur-
und Leistungsberichte der Krankenhauser mit dem Ziel, die Umsetzung der
Erméchtigung von Institutsambulanzen nach 8§ 118 Absatz3 SGBV
darzustellen. Die Bundesauswertung nach Satz1l enthalt keine
personenbezogenen Daten. Die Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer
erfolgt eigenverantwortlich. Die Beauftragung erfolgt bis spatestens ein Jahr
nach Inkrafttreten der Vereinbarung. Die Ergebnisse sollen Grundlage der
Weiterentwicklung des spezifischen Versorgungsauftrages der
Institutsambulanzen nach § 118 Absatz3 SGBV sein. Die beauftragte
Einrichntung wird von den Vertragspartnern der Vereinbarung paritatisch
finanziert.

Die Vertragspartner der Vereinbarung legen elektronische
Dokumentenvorlagen fest, die fir die Ubermittlung der Struktur- und
Leistungsberichte an die Empfanger nach Absatz 1 und den Auftragnehmer
nach Absatz 2 zu verwenden sind.
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(4)

(1)

(2)

3)

(4)

Die Prufung der Qualitat und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung der
Institutsambulanz nach 8 118 Absatz 3 SGB V erfolgt auf der Grundlage des
§ 113 Absatz 4 SGB V.

§ 10 Kooperation

Die Institutsambulanz nach 8118 Absatz3 SGBV kooperiert mit den
niedergelassenen Vertragsarzten, Vertragspsychotherapeuten, Medizinischen
Versorgungszentren sowie komplementaren Einrichtungen.

Die Institutsambulanz nach 8118 Absatz3 SGBYV informiert den
Uberweisenden niedergelassenen Arzt im Rahmen eines Therapieberichts
jahrlich und bei Beendigung der Behandlung Uber:

- Diagnosen,

- Indikationsprifungen,

- Zwischenbefund/Entlassungsbefund,

- Medikation,

- weiteres Prozedere/Empfehlungen fur die Weiterbehandlung.

Der niedergelassene Arzt informiert im Rahmen der Uberweisung die
Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V uber:

- Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen,

- Vorbefunde (Diagnostik),

- bisherige Therapie,

- Medikation,

- Auftrag.

Die Institutsambulanz nach § 118 Absatz 3 SGB V soll die Bildung von
Selbsthilfegruppen férdern und mit diesen kooperieren.

Anhangverzeichnis zu Anlage 2

Anhang 1: Patientengruppe
Anhang 2: Komplexleistungen
Anhang 3: Struktur- und Leistungsbericht zum Nachweis der Erflllung der

vertraglichen Vorgaben
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Anhang 1 zur Vereinbarung fur Institutsambulanzen gemaf § 118 Absatz 3 SGB V als Anlage 2 zur Vereinbarung
zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gemaf § 118 Absatz 2 SGB V

Anhang 1: Patientengruppe

Diagnoseliste |

F32
F33
F34
F40-F48
F50-F59
F60
F61
F62

F63
F64

Depressive Episode

Rezidivierende depressive Stdrung

Anhaltende affektive Stérungen

Neurotische, Belastungs- und somatoforme Stérungen
Verhaltensauffalligkeiten mit kérperlichen Stérungen und Faktoren
Spezifische Personlichkeitsstorungen

Kombinierte und andere Personlichkeitsstorungen

Andauernde Personlichkeitsdnderungen, nicht Folge einer Schadigung
oder Krankheit des Gehirns

Abnorme Gewohnheiten und Stérungen der Impulskontrolle
Storung der Geschlechtsidentitat

Diagnoseliste |l

F44
F45

Dissoziative Stérungen
Somatoforme Stérungen
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Anhang 2 zur Vereinbarung fur Institutsambulanzen gemaf § 118 Absatz 3 SGB V als Anlage 2 zur Vereinbarung
zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gemaf § 118 Absatz 2 SGB V

Anhang 2: Komplexleistungen

Die definierten Komplexleistungen stellen eine Erganzung zur Konkretisierung des
Versorgungsauftrages auf Basis des Behandlungsangebots nach 8 6 Absatz 6 der
Vereinbarung im Sinne der Anlage 2 dar. Sie kombinieren Einzelleistungen, um eine
hohe Intensitat sowie Multiprofessionalitat in der Behandlung zu gewahrleisten. Ziel ist
die Abgrenzung der spezifischen ambulanten Leistungen der Institutsambulanz nach
8§ 118 Absatz3 SGBV von Leistungen niedergelassener Vertragsarzte und
Vertragspsychotherapeuten sowie Medizinischen Versorgungszentren.

1. Diagnostik

1.1 Diagnostische Regelleistung

Die diagnostische Regelleistung umfasst die ausfuhrliche somatische,
psychosomatische, psychiatrische Exploration sowie die psychologische Diagnostik.
Dazu zahlt auch die laborchemische Standarddiagnostik.

Vorhandene Vorbefunde sind zu bertcksichtigen. Ziel ist es, Doppeluntersuchungen
bis auf begriindete Ausnahmen zu vermeiden.

Die Leistung soll innerhalb von sieben Tagen nach Behandlungsbeginn
abgeschlossen sein.

1.2  Spezialisierte diagnostische Komplexleistung

Die Spezialisierte diagnostische Komplexleistung umfasst tber die diagnostische
Regelleistung hinausgehende besonders aufwandige und medizinisch notwendige
diagnostische MalRBhahmen. Hierzu zahlen je nach Indikation und Notwendigkeit z. B.
radiologische Untersuchungen, endoskopische Untersuchungen und kardiologische
Diagnostik (24-h-RR-Messung, 24-h-EKG, Herzkatheter etc.).

Vorbefunde sind aktiv anzufordern und in Zusammenschau zu wurdigen. Ziel ist es,
Doppeluntersuchungen bis auf begriindete Ausnahmen zu vermeiden.

Die Leistung soll innerhalb von 21 Tagen nach Behandlungsbeginn abgeschlossen
sein.

2. Behandlung

2.1 Psychosomatische Komplexbehandlung

Die psychosomatische Komplexbehandlung setzt sich aus dem in § 6 Absatz 6 der
Vereinbarung im Sinne der Anlage 2 beschriebenen Behandlungsangebot
zusammen. Die therapiezielorientierte Behandlung auf Grundlage eines
individualisierten Behandlungsplanes wird durch ein multiprofessionelles Team unter
facharztlicher Leitung sichergestellt. Zur psychosomatischen Komplexbehandlung
z&hlen insbesondere:

e arztliche, psychotherapeutische und/oder spezialtherapeutische Interventionen
sowie pflegerische Leistungen von mindestens 20 Minuten Dauer,
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e psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapien auf der Basis
sozialrechtlich anerkannter psychotherapeutischer Techniken, Methoden und
Verfahren von 50 bis 100 Minuten Dauer je Kontakt durch einen arztlichen oder
Psychologischen Psychotherapeuten,

e psychopharmakologische und somatische medikamentése Einstellung und
Umstellung des Patienten sowie medikamenttses Monitoring.

Die hohe Behandlungsintensitdt wird  durch  geplante  wéchentliche
arztliche/psychotherapeutische/spezialtherapeutische Kontakte gewahrleistet. Der
Behandlungsplan umfasst mehr als zehn Kontakte (von mindestens 20 Minuten
Dauer) von mindestens drei Berufsgruppen innerhalb von drei Monaten. Die
Behandlerkontinuitat ist zu gewéhrleisten.

2.2 Psychosomatische Behandlung im Anschluss an eine stationare
Behandlung

Die psychosomatische Behandlung im Anschluss an eine stationére Behandlung setzt
sich aus dem in 8 6 Absatz 6 der Anlage 2 beschriebenen Behandlungsangebot
zusammen. Die therapiezielorientierte Behandlung auf Grundlage eines
individualisierten Behandlungsplanes wird durch ein multiprofessionelles Team unter
facharztlicher Leitung sichergestellt. Hierzu zahlen insbesondere:

e arztliche, psychotherapeutische und/oder spezialtherapeutische Interventionen
sowie pflegerische Leistungen von mindestens 20 Minuten Dauer,

e psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapien auf der Basis
sozialrechtlich anerkannter psychotherapeutischer Techniken, Methoden und
Verfahren von 50 bis 100 Minuten Dauer je Kontakt durch einen arztlichen oder
Psychologischen Psychotherapeuten,

e psychopharmakologische und somatische medikamentdse Umstellung des
Patienten sowie medikamentdses Monitoring.

Die  hohe Behandlungsintensitat wird  durch  geplante  wdchentliche
arztliche/psychotherapeutische/spezialtherapeutische Kontakte gewahrleistet. Der
Behandlungsplan umfasst mehr als zehn Kontakte (von mindestens 20 Minuten Dauer)
von mindestens drei Berufsgruppen innerhalb von drei Monaten. Die
Behandlerkontinuitat ist zu gewabhrleisten.

Die Behandlung erfolgt in direkter Uberleitung aus der psychiatrischen oder
psychosomatischen stationaren Behandlung.

Die Behandlung umfasst auch den indizierten komplexen Aufwand in der Umsetzung

des bedarfsgerechten Entlassungsplans der vorangegangenen stationaren
Behandlung.
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2.3 Storungsspezifische psychosomatische Versorgungskomplexe
Erganzend zum  Leistungsangebot niedergelassener Vertragsarzte und
Vertragspsychotherapeuten sowie Medizinischen Versorgungszentren kénnen die
Institutsambulanzen nach 8§ 118 Absatz 3 SGB V besondere stérungsspezifische
psychosomatische Versorgungsangebote anbieten.

Diese kénnen insbesondere gruppentherapeutische Spezialangebote beispielsweise
fur Patienten mit Essstorungen, posttraumatischen Belastungsstérungen,
Zwangsstorungen, somatoformen Stoérungen oder emotional-instabilen
Personlichkeitsstérungen umfassen.

Die Leistungen umfassen einen wdchentlichen Umfang von mindestens 90 Minuten.
Die Behandlerkontinuitat ist zu gewahrleisten.

Inhaltliche und strukturelle Besonderheiten sind im Einzelfall und bei ausgewiesener
Besonderheit des therapeutischen Angebots fir ein spezifisches Indikationsspektrum
bei Bedarf von den Vertragsparteien der Vergltungsvereinbarung nach 8§ 120
Absatz 2 Satz 2 SGB V festzulegen. Doppelstrukturen zu anderen entsprechenden
ambulanten Angeboten sind auszuschliel3en.
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zu Psychiatrischen Institutsambulanzen gemaf § 118 Absatz 2 SGB V

Anhang 3: Struktur- und Leistungsbericht zum Nachweis der Erfullung der ver-
traglichen Vorgaben

Gliederung Gesamtbericht:
1. Strukturelle Voraussetzungen
2. Leistungsibersicht

Der Nachweis der Erfullung der vertraglichen Vorgaben vor der ersten Leistungserbringung der In-
stitutsambulanz nach 8 118 Absatz 3 SGB V umfasst ausschlief3lich den Teil 1 ,Strukturelle Vorausset-
zungen*“ (ohne Angabe des Zeitraums der Leistungserbringung und 1.6).

Der jéahrliche Nachweis der Erfillung der vertraglichen Vorgaben umfasst die Bearbeitung des gesam-

ten Berichtes.

Einrichtung:
Zeitraum der Leistungserbringung (Kalenderjahr):

1. Strukturelle Voraussetzungen
1.1 Facharztliche Leitung der Institutsambulanz (§ 3 Absatz 1):

¢ Name des leitenden Facharztes:
e FA fur psychosomatische Medizin und Psychotherapie: [ 1ja [ ] nein

1.2 Internistische/somatische Fachkompetenz in der Einrichtung (§ 3 Absatz 2):

1. | Internistische/somatische o
Fachabteilungen o

(sofern vorhanden) o

O

2. | Internistische/somatische fach- o
arztliche Kompetenz 0

(@]

(@]

1.3 Kooperationspartner (optionale Angabe):
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1.4 Zur Verfiigung stehende Berufsgruppen in der Institutsambulanz (§ 3 Absatz 3):

(mind. 2 verschiedene)

Berufsgruppe Vorhanden- Spezifische fachliche Qualifikationen
sein (bei Nr. 1. bis 4. optionale Angaben,
bei Nr. 5. Pflichtangabe)

1. | Facharzte (inkl. facharztli- | []Ja [] Nein |e
che Leitung der Institutsam- .
bulanz) .
[ ]
2. | Psychologische Psychothe- | []Ja []Nein |e
rapeuten o
[ ]
[ ]
3. | Krankenpfleger [1]Ja []Nein |e
4. | Sozialpadagogen?! [1JJa []Nein |e
[ ]
[ ]
[ ]
5. | Spezialtherapeuten? [JJa [INein |e

1.5 Berufserfahrung im Bereich Psychiatrie/Psychosomatik (§ 3 Absatz 4)

e Das Personal entsprechend § 3 Absatz 4 verfugt Giber eine mindestens zweijahrige ein-
schlagige Berufserfahrung im Bereich Psychiatrie/Psychosomatik/Psychotherapie:

[1Ja [] Nein

1.6 Personelle Ausstattung der Institutsambulanz (8 3 Absatz 5):

Ubersicht Personal

Vollzeitaquivalente

Arzte (inkl. der fachéarztlichen Leitung)

Psychologische Psychotherapeuten

Krankenpfleger

Sozialpadagogen?

alr|wiNv|E=

Spezialtherapeuten?

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die tatséchlich eingesetzten personellen Kapazitaten im
vorangegangenen Kalenderjahr. Die tatsachlichen Personalkapazitaten kénnen damit von den
ermittelten personellen Kapazitaten nach § 6 der PIA-Doku-Vereinbarung abweichen.

1inkl. Sozialarbeiter, Heilpadagogen

2 z. B. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopaden, Arbeits- und Beschaftigungstherapeuten und Kreativtherapeuten
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1.7 Raumliche und apparative Ausstattung (8 3 Absatze 6 bis 8)

e Sprechzimmer mit entsprechender Ausstattung/Gestaltung fir stérungsfreie Gesprache
vorhanden: [ ] Ja [] Nein

e Untersuchungszimmer mit Ausstattung fiir entsprechende Untersuchungen vorhanden:
[1Ja [] Nein

e Patientenempfang/-anmeldung vorhanden: [] Ja [] Nein

e Patientenwartebereich/-zimmer vorhanden: [] Ja [] Nein

e Raumlichkeiten sind barrierefrei zuganglich: [] Ja [] Nein

e entsprechende Untersuchungsverfahren stehen fiir notwendige diagnostische MalR3nah-
men (z. B. testpsychologische Verfahren, EKG, EEG, CCT, MRT, Rontgen, Labor) — ggf.
auch extern — zur Verfigung: []Ja [] Nein

1.8 Notfalldienst (§ 3 Absatz 9)

¢ Notfalldienst auRerhalb der reguldren Dienstzeiten fiir die Patienten der Institutsambulanz
vorhanden: [] Ja [] Nein

1.9 Standort/e der Leistungserbringung

o Die Leistungen der Institutsambulanz werden an folgenden Standorten erbracht:

Nr. | Name des Standortes Standortnummer

WIN| P

Hinweis: Standorte nach der Vereinbarung tber die Definition von Standorten der Krankenh&u-
ser und ihrer Ambulanzen gemanR § 2a Absatz 1 KHG.
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2. Leistungsibersicht (§ 9 Absatz 1)

Die Angaben beziehen sich auf das vorangegangene Kalenderjahr. Die Auswertungen der Leistungen
basieren unter den Punkten 2.1 bis 2.8 auf den Daten gem&R der Vereinbarung des bundeseinheitlichen
Kataloges fur die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen nach
§ 295 Absatz 1b Satz 4 SGB V (PIA-Doku-Vereinbarung) und Abrechnungsdaten nach § 120 Absatz 3

Satz 4 SGB V.
2.1 Basisangaben

e Anzahl Abrechnungsfalle im Kalenderjahr:

e Abrechnung erfolgt quartalsbezogen: []ja [] nein

e falls nein, Abrechnung erfolgt:

2.2 Basisleistungsschlissel

e Anzahl der Basisleistungsschlissel im Kalenderjahr:

Basisleistungsschliissel

Anzahl Basisleistungsschliissel

11A
11B
11C
14A
14B
14C
15A

56A
56B
56C

60Z
177
1872

2.3 Zusatzleistungsschlussel

e Anzahl der Zusatzleistungsschlissel im Kalenderjahr:

Zusatzleistungsschlissel

Anzahl Zusatzleistungsschliissel

81z
827
83z
86Z
917
927
93Z
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2.4 Kontakthaufigkeit

e Anzahl Falle je Kontaktfrequenz (Summe der Basisleistungsschliissel je Abrechnungsfall
und im Kalenderjahr summieren):

Anzahl Kontakte Anzahl Falle
1

2
3
4

2.5 Multiprofessionelle Behandlung

e Anzahl Falle je Anzahl verschiedener beteiligter Berufsgruppen® (Summe der Basisleis-
tungsschlissel nach Anzahl der Berufsgruppen und Abrechnungsfall und im Kalenderjahr
summieren):

Anzahl beteiligte Berufsgruppen Anzahl Falle

a b~ owNPEP

2.6 Dauer der Behandlung in der Ambulanz

Dauer der Behandlung Anzahl Falle
bis 2 aufeinanderfolgende
Abrechnungsquartale

3 bis 4 aufeinanderfolgende
Abrechnungsquartale

5 bis 8 aufeinanderfolgende
Abrechnungsquartale

mehr als 8 aufeinanderfolgende
Abrechnungsquartale

Hinweis: Ende der Behandlung definiert durch Ubergabe in die vertragséarztliche Versorgung,
durch Aufnahme in die stationare Versorgung oder durch Behandlungsunterbrechung
von einem Quartal oder langer.

3 Berufsgruppen nach PIA-Doku-Vereinbarung: Arzte, Psychologen (einschlielich Psychologische Psychotherapeuten), Pflegepersonal, Sozialpadagogen, Spezialthera-
peuten
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2.7 Art der psychischen Erkrankung

e Anzahl Falle je fuhrender Behandlungsdiagnose:

Diagnose (ICD-10 3-stellig) Anzahl Félle

2.8 Begleitende somatische Erkrankung

¢ Anzahl Falle je pathogenetisch verbundener somatischer Diagnose:

Diagnose (ICD-10 3-stellig) Anzahl Félle

2.9 Schwere der Erkrankung — Psychosoziales Funktionsniveau

¢ Anzahl der Patienten je GAF-Wertbereich:

GAF-Wert Anzahl Patienten
100-91
90-81
80-71

10-1
0

Hinweis: GAF zu Beginn der Behandlung oder erste Folgeeinstufung im Kalenderjahr

Erlauterungen der Einrichtung zu mdéglichen Besonderheiten und statistischen Auffalligkeiten:

Hinweis: ggf. Abweichungen vom Zeitraum der Leistungserbringung, wenn abweichend vom Kalender-
jahr, hier erlautern.

31



	Präambel
	§ 1 Ziele
	§ 1a Gegenstand
	§ 2 Einrichtungen
	§ 3 Patientengruppe
	§ 4 Patientenzugang
	§ 5 Leistungsinhalte
	§ 6 Qualitätssicherung
	§ 7 Zusammenarbeit
	§ 8 Qualitäts- u. Wirtschaftlichkeitsprüfung
	§ 9 Inkrafttreten
	§ 10 Kündigung
	Anlage 1 zur Vereinbarung gemäß § 118 Abs. 2 SGB V vom 30.04.2010
	1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
	2. Einschlusskriterien für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrischen Institutsambulanz

	Anlage 2: Vereinbarung für Institutsambulanzen gemäß § 118 Absatz 3 SGB V
	Anhang 1: Patientengruppe
	Anhang 2: Komplexleistungen
	Anhang 3: Struktur- und Leistungsbericht zum Nachweis der Erfüllung der vertraglichen Vorgaben




